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Kleine Anfrage Drucksache 1712356 dös Abgeordneten Bernhard Henter (CDU)

„Tanklager MerterULux. -4-,,

VorbemerkunQ

Zur Begrenzung von Unfallfolgen für Mensch und Umwelt durch Unfälle mit
gefährlichen Stoffen fordert Artikel 13 der Richtlinie 2012/hEU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer
Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Anderung und anschließenden Aufhebung der
Richtlinie 96/82/EG des Rates (Seveso-lll-Richtlinie), angemessene Abstände
zwischen Betriebsbereichen und schutzwürdigen Nutzungen im Sinne der Richtlinie
(z.B. Wohngebiete) mit den Mitteln der Raum- und Flächenplanung langfristig
sicherzustellen. Eine nahezu wortgleiche Regelung enthielt auch die Vorgänger-
Richtlinie. In Deutschland hat die Kommission für Anlagensich&heit (KAS), ein nach

§ 51a des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes gebildetes Gremium, für die Beurteilung
des Abstandsgebots eine Arbeitshilfe verabschiedet, die Abstandsempfehlungen
(,‚Achtungsabstände“) vorsieht. Werden Achtungsabstände im Einzelfall unterschritten,
ist ausgehend von der konkreten Lage und Beschaffenheit des Betriebsbereiches
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systematisch zu beurteilen, welcher Abstand im konkreten Planungsfall angemessen

ist. Dabei werden insbesondere die für den Betriebsbereich getroffenen M?ßnahmen

zur Verhinderung und ggf. Begrenzung von Störfällen berücksichtigt. Aus der

systematischen Beurteilung können sich andere, in der Regel auch kürzere Abstände

ergeben.

Dies vorausgeschickt beantworte ich die Kleine Anfrage Drucksache 17/2356 des

Abgeordneten Bernhard Henter (CDU) namens der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1:

Nach Artikel 6 Abs. 1 der Seveso-lll-Richtlinie errichten oder benennen die

Mitgliedstaaten, im Falle des Tanklagers also das Großherzogtum Luxemburg, die

zuständigen Behörden, die unbeschadet der Verantwortlichkeit des Betreibers die in

der Seveso-l 11-Richtlinie festgelegten Aufgaben durchführen. Dies betrifft.

insbesondere das Genehmigungsverfahren. In diesem Verfahren sind von den

zuständigen Luxemburger Behörden alle damit zusammenhängenden Fragen -

einschließlich des Konzeptes zur Verhütung und Begrenzung schwerer Unfälle - zu

bewerten. Sicherheitsabstände im Sinne des Artikels 13 derSeveso-lll-Richtlinie

sollen insbesondere zur Begrenzung von Störfallauswirkungen beitrageh. Sie sollten

damit ebenfalls Prüfgegenstand des noch nicht eingeleiteten

Genehmigungsverfahrens zur Erweiterung der Tanklager sein:

Artikel 13 der Seveso-lll-Richtlinie sieht grundsätzlich auch vor, dass ggf. zusätzliche

technische Maßnahmen im Betriebsbereich zu ergreifen sind, damit es zu keiner

Zunahme der Gefährdung der menschlichen Gesundheit und der Umwelt kommt. Ob

und ggf. welche Kompensatidnsmaßnahmen bei Unterschreiten von

Sicherheitsabständen (analog zur oben dargelegten Vorgehensweise in Deutschland)

in Luxemburg berücksichtigt werden, ist der Landesregierung noch nicht vollständig

bekannt, werden aber ermittelt.

Zu Frage 2:

Ob und inwieweit die Möglichkeit des Obergreifens eines Brandes von einem Tank auf

den anderen besteht, ist ggf. im Rahmen des noch nicht eingeleiteten

Genehmigungsverfahrens von den zuständigen Luxemburger Behörden zu bewerten.
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Betroffene Behörden werden sich im Rahmen der vorgesehenen Verfahren an dem
Genehmigungsverfahren beteiligen.

Zu den Fragen 3 und 4:

Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen. Grundsätzlich sind Schutz- und
Noffallmaßnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen von Störfällen in einem
Sicherheitsbericht gemäß Artikel 10 der Seveso-lll-Richtlinie darzulegen, der im
Rahmen des noch nicht eingeleiteten folgenden Genehmigungsverfahrens von den
zuständigen Behörden im Großherzogtum Luxemburg zu prüfen und zu bewerten it.
Die Beurteilung der erforderlichen betrieblichen und außerbetriebllchen
Sicherheitsmaßnahrnen einschließlich der Beurteilung, ob Schaummittelvorräte für
Betriebsbereiche in Luxemburg ausreichend sind, obliegt zunächst ebenfalls den
Behörden im Großherzogtum Luxemburg. Gegen die Planung und die Einschätzung
der zuständigen luxemburgischen Behörden können im Rahmen der
grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung des noch nicht eingeleiteten
Genehmigungsverfahrens Einwände hervorgebracht werden. Anschließend steht der
Rechtsweg offen, auf die Antwort der Frage 2 der Kleinen Anfrage Drucksache
17/2106 wird verwiesen.

in Vertretung

fltt
Dr. Thomas Griese
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